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Beschlusslauf 
 

 
 
 

Jahresabschluss zum 31.12.2024 
hier: Bewilligung von Budgetüberschreitungen und Bewilligung von über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 100 Absatz 1 HGO 

 

 

 
 
Gemeindevorstand 

 
am 29.09.2025 

GV/149/2021-2026 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die Budgetüberschreitungen in der Ergebnisrechnung in den Teilhaushalten 1210, 
1260, 3660, 5310, 5330 und 6110 in Höhe von insgesamt 1.870.271,69 EUR werden 
genehmigt. Die Verbesserungen bei allen anderen Budgets betragen 1.639.524,59 EUR, so 
dass sich das Jahresergebnis gegenüber dem Haushaltsplanansatz von -833.033 EUR um   
-230.747,10 EUR verschlechtert. Es wurde ein Jahresfehlbetrag von -1.063.780,10 EUR 
erwirtschaftet. 
Die Deckung nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 18 GemHVO ist nicht 
gegeben, sondern muss über die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage erfolgen. 
 
2. Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 
719.975,39 EUR werden gemäß § 100 Abs. 1 HGO im Rahmen des Jahresschlusses 2024 
bewilligt.  
Die Deckung nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 18 GemHVO ist, bis auf 
einen Betrag in Höhe von 4.447,80 EUR (s. Budget 5310), nicht gegeben, sondern muss 
über die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage erfolgen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
beschlossen 
 
 
Haupt- und Finanzausschuss 

 
am 22.10.2025 



HFA/032/2021-2026 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die Budgetüberschreitungen in der Ergebnisrechnung in den Teilhaushalten 1210, 
1260, 3660, 5310, 5330 und 6110 in Höhe von insgesamt 1.870.271,69 EUR werden 
genehmigt. Die Verbesserungen bei allen anderen Budgets betragen 1.639.524,59 EUR, so 
dass sich das Jahresergebnis gegenüber dem Haushaltsplanansatz von -833.033 EUR um   
-230.747,10 EUR verschlechtert. Es wurde ein Jahresfehlbetrag von -1.063.780,10 EUR 
erwirtschaftet. 
Die Deckung nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 18 GemHVO ist nicht 
gegeben, sondern muss über die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage erfolgen. 
 
2. Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 
719.975,39 EUR werden gemäß § 100 Abs. 1 HGO im Rahmen des Jahresschlusses 2024 
bewilligt.  
Die Deckung nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 18 GemHVO ist, bis auf 
einen Betrag in Höhe von 4.447,80 EUR (s. Budget 5310), nicht gegeben, sondern muss 
über die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage erfolgen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 9  Nein 0  Enthaltung 0   
 
 
Gemeindevertretung 

 
am 29.10.2025 

GemV/033/2021-2026 
 
Beschluss: 
 
1. Die Budgetüberschreitungen in der Ergebnisrechnung in den Teilhaushalten 1210, 
1260, 3660, 5310, 5330 und 6110 in Höhe von insgesamt 1.870.271,69 EUR werden 
genehmigt. Die Verbesserungen bei allen anderen Budgets betragen 1.639.524,59 EUR, so 
dass sich das Jahresergebnis gegenüber dem Haushaltsplanansatz von -833.033 EUR um   
-230.747,10 EUR verschlechtert. Es wurde ein Jahresfehlbetrag von -1.063.780,10 EUR 
erwirtschaftet. 
Die Deckung nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 18 GemHVO ist nicht 
gegeben, sondern muss über die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage erfolgen. 
 
2. Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 
719.975,39 EUR werden gemäß § 100 Abs. 1 HGO im Rahmen des Jahresschlusses 2024 
bewilligt.  
Die Deckung nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 18 GemHVO ist, bis auf 
einen Betrag in Höhe von 4.447,80 EUR (s. Budget 5310), nicht gegeben, sondern muss 
über die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage erfolgen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 32  Nein 0  Enthaltung 0   
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